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Eingabe gem. § 81 KartellG

mit der

Anregung den Antrag auf Einleitung eines Verfahrens vor dem Kartellgericht zu stellen

oder eine Untersuchung durchzuführen

betreffend den 

Verdacht auf Verstoß gegen das Kartellgesetz bzw. die Ausnützung einer marktbeherrschenden Stellung

im Lebensmitteleinzelhandel

1. Steigende Lebensmittelpreise

Seit etwa Mitte 2007 ist die Inflationsrate in Österreich stark angestiegen, von unter 2% im ersten Halbjahr 2007 auf zB 3,5% im Dezember 2007
. Dieser Trend hat sich auch in den ersten Monaten des Jahres 2008 fortgesetzt. 

Besonders starke Inflationsbeiträge lieferten dabei die Produktgruppen Energie und Nahrungsmittel. So erhöhte sich der Inflationsbeitrag „Nahrungsmittel“ von 23% im Jänner 2007 auf 35% im Jänner 2008 bei einer Gewichtung von lediglich 15,5%, je an der Gesamtinflation
. 

Dabei war zu beobachten, dass im Gegensatz zu den Vorjahren die Inflation im Bereich Nahrungsmittel in Österreich deutlich stärker ausfiel als im Durchschnitt der Staaten des Euroraumes. Im Jänner 2008 betrug die Teuerung bei Nahrungsmitteln in Österreich bereits 7,0% im Vergleich zu 3,7% im Euroraum. Im April 2008 lag die Teuerung für Nahrungsmittel bereits bei 7,6%, wobei im Euroraum sonst nur noch Irland mit 8,4% eine stärkere Steigerung auszuweisen hatte
. 

Bereits im Februar 2008 wurden daher in der öffentlichen Diskussion Forderungen nach einer Überprüfung des Lebensmittelhandels nach Wettbewerbsgesichtspunkten erhoben
. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit beauftragte am 12.2.2008 die Wettbewerbskommission, die Ursachen für die Preissteigerungen näher zu analysieren. 

Die Wettbewerbskommission ihrerseits beauftragte vertiefende Studien durch das WIFO und das IHS. Weitere Publikationen in Geldpolitik & Wirtschaft beschäftigten sich ebenfalls mit der aktuellen Inflationsentwicklung. 

In einer Erhebung der Arbeiterkammer im Zeitraum März / April 2008 wurde nicht die Teuerungsrate, sondern das Preisniveau in österreichischen Diskontsupermärkten mit solchen in Deutschland verglichen. Dabei zeigte sich, dass je nach Kette rund 80% bis 94% aller untersuchten Artikel in Österreich teurer waren als in Deutschland, wobei der durchschnittliche Preisaufschlag rund 20% betrug. 

Es liegt somit das Preisniveau für Nahrungsmittel über dem vergleichbarer Staaten, und zugleich ist auch die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln deutlich höher. Daraus folgt eine besondere Preisbelastung der Bürger. 

2. Ursachen 

In der oben genannten Analyse der Wettbewerbskommission sowie insbesondere in den von ihr beauftragten Studien wurde die Frage nach den Ursachen der ungewohnt starken Preisanstiege noch nicht eingehend untersucht. 

Dennoch ergeben sich aus diesen Studien, sowie insbesondere aus einem Artikel von Janger
 bereits sehr konkrete Hinweise auf die Ursachen für die Preissteigerungen. 

a. steigende Rohstoffpreise

Generell ist zu beobachten, dass seit dem vierten Quartal 2006 auf dem Weltmarkt die Preise agrarischer Rohstoffe stark angestiegen sind. Die Ursachen dafür sind vielfältig, und liegen in steigender Nachfrage, Ernteausfällen, der Erzeugung von „Biosprit“, aber auch in Spekulationsgeschäften sowie auch den steigenden Ölpreisen. 

Seitens des Handels wird häufig auf die steigenden Rohstoffpreise als Erklärung für die gestiegenen Nahrungsmittelpreise verwiesen. 

Diese Preissteigerungen können die Teuerung der Nahrungsmittel jedoch nicht vollständig erklären, was vor allem am geringen Anteil der Erzeugerpreise an den Endverbraucherpreisen liegt. So beträgt beispielsweise der Erzeugeranteil bei Brot- und Getreideerzeugnissen nur rund 2,6%. Die Endverbraucherpreise für Brot- und Getreideerzeugnisse sind jedoch im Jahr 2007 um mehr als das Doppelte dessen gestiegen, was aufgrund der Steigerung der Getreidepreise zu erwarten gewesen wäre. Es dürfte daher zu einer Steigerung der Marktspanne gekommen sein
.

Die Wettbewerbskommission kommt in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Erzeugeranteil an den Nahrungsmittelpreisen auf Verbraucherebene durchwegs zurückgegangen sei. Besonders auffallend sei dies etwa bei Eiern, wo bei einem Erzeugerpreis von 22,2 cts für 6 Stück Bioware ein Verbraucherpreis von fast € 3 gefordert werde. Bei Schweinefleisch seien sogar die Verbraucherpreise gestiegen, obwohl die Erzeugerpreise gesunken seien
.

Die unstrittige Steigerung der Rohstoffpreise kann somit die erfolgten Teuerungen nur zu einem kleinen Teil begründen. 

b. Ölpreis

Hinsichtlich des ebenfalls deutlich gestiegenen Erdölpreises, welcher allenfalls bei Transport und Verpackung zu Teuerungen führen könnte, kommen Fritzer et al. zu dem Schluss, dass sich derartige indirekte Effekte derzeit (noch) nicht feststellen lassen
.

c. Wettbewerbsmängel

In Geldpolitik & Wirtschaft, Q 2/08, S .35 ff untersuchte Jürgen Janger in einer Studie „angebotsseitige Erklärungsfaktoren der Inflationsentwicklung in Österreich“. Diese Studie bildete einen Teil des Analyseschwerpunkts der Oesterreichischen Nationalbank zum Thema Inflation in Österreich. 

Dabei untersuchte Janger
 die Wettbewerbsintensität diverser Sektoren. Als relevant betrachtete er dabei 

· Marktstruktur (Konzentration, Integration, Neugründungen)

· Marktverhalten (Preisniveau / -steigerungen, Gewinnaufschläge, Konsumentenverhalten)

· Markterfolge (Produktivität, Innovation, Gewinnmargen)

· Wirtschaftspolitische Einflüsse

Verdächtig im Sinne mangelhaften Wettbewerbs seien jedenfalls Sektoren mit hohem Preisniveau, hoher Konzentration, hohen Gewinnaufschlägen sowie niedrigen Produktivitätswachstumsraten
. 

Bezogen auf Lebensmittel fand Janger deutliche Hinweise auf fehlenden Wettbewerb bei der Milchverarbeitung und beim –großhandel sowie in der Herstellung von Teigwaren. Weniger deutliche Hinweise fanden sich bei der Herstellung von Ölen und Fetten. Wenige bis keine Hinweise erkannte Janger dagegen bei der Herstellung von Backwaren, im Getreide-großhandel, und beim Lebensmitteleinzelhandel
.

Aus den detaillierten Tabellen ergibt sich allerdings, dass nach den Daten im Bereich „Facheinzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken“ sehr wohl Hinweise auf Wettbewerbsprobleme bestehen
. Darüber hinaus ist aus den Tabellen und verwendeten Quellen abzuleiten, dass fast alle relevanten Daten nur bis zum Jahr 2005 untersucht wurden. 

Andererseits beschreibt aber Janger selbst, dass nach 2005 eine wesentliche Änderung im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel eintrat, welche somit in dem analysierten Datenmaterial offenbar noch nicht berücksichtigt werden konnte. Während sich die beiden Hauptakteure, Billa (bzw. REWE) und Spar in den Jahren 2004 und 2005 „erbitterte Rabattschlachten“ geliefert hätten, wobei sich die Ertragslage sowohl der Handelsunternehmen als auch der Lieferanten verschlechterte
, wurde 2005 eine Repositionierung des Marktführers REWE bzw. Billa eingeleitet. „Der einkaufs-getriebene starke Preisfokus wird in Richtung Sortimentsoptimierung ausgeweitet, das heißt einer verstärkten Berücksichtigung von Breite, Qualität und Kunden-präferenzen in den jeweiligen Produktportfolios.“ Diese „Abkehr von der aggressiven Preispolitik“ wurde auch von Spar „gutgeheißen.“
 

Janger
 verweist dazu auf Interviews mit Managern von REWE und Spar: 

„Die Positionierung über den Preis kann nicht der alleinige Erfolg versprechende Weg für die Zunft sein“ (REWE Vorstand Lenz, Cash 2005a, S. 8)

„Die Neupositionierung ist und bleibt eine Abkehr von der aggressiven Preispolitik.“ (REWE-Vorstand Hensel; Cash 2007a, S 16)

Spar Vorstand Drexel: “… es ist doch völlig klar, dass wir immer im Wettbewerb stehen werden. Aber es gibt Preisschlachten, die für das jeweilige Unternehmen und die Branche unvernünftig waren und sind.“ „.... Wir wollen die Veränderungen im REWE Konzern nutzen, um mehr Vernunft in die Branche zu bringen und mit gutem Beispiel voranzugehen.“ (Cash 2006, S 24)

Janger betrachtet dabei diese „Versuche, die Ertragskraft wieder zu stärken und Kunden über andere Elemente als die Preispolitik zu gewinnen“ als „keineswegs illegal“, diese „könnten aber erklären, warum die Preise über die Rohstoffkosten hinaus gestiegen sind
. 

Tatsächlich zeigt sich bei einem Quervergleich etwa mit Baumgartner 2008
, dass im Zeitraum der „erbitterten Rabattschlachten“ international die Inflation der Rohstoffpreise eher fiel, wobei dieser Effekt durch nationale Inflationsbeiträge jedoch abgeschwächt wurde. 

Es ergibt sich daher das Bild, dass in einem Zeitraum international sinkender Inflation der  agrarischen Rohstoffpreise durch nationale Inflationsbeiträge das Preis- bzw. Inflationsniveau eher stabil gehalten wurde
, die günstige Lage jedoch teils in die „Rabattschlachten“ umgemünzt wurde, andererseits aber mit der Änderung der Marktsituation die Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel öffentlich eine Änderung ihrer Strategie, weg von einem Preiskampf hin zu „Qualität“ verkündeten, was nach Janger dazu beitrug, dass die Verbraucherpreise noch stärker anzusteigen begannen als die später ebenfalls stark steigenden Rohstoffpreise. 

Ob es sich dabei tatsächlich, wie Janger meint, um „nichts Illegales“ handelt, wird unten noch zu erörtern bzw. vom Kartellgericht zu überprüfen sein. 

Darüber hinaus sind auch weitere der von Janger aufgelisteten Merkmale für mangelnden Wettbewerb erfüllt: 

· Marktkonzentration: Wie im Gutachten der Wettbewerbskommission ausgeführt wird, besteht in Österreich im Lebensmittelhandel eine hohe Konzentration. Nach der jüngsten EU-Entscheidung verfügten drei Anbieter über einen Marktanteil von zusammen 83%!

· Hinsichtlich der Gewinnmargen musste die Wettbewerbskommission feststellen, dass keine Kooperationsbereitschaft seitens des Lebensmittelhandels bestand: So hätte 1994 die Spanne des Lebensmitteleinzelhandels für Trinkmilch 14% betragen. Die Vertreter des Lebensmittelhandels wären nicht bereit gewesen, bekannt zu geben, ob diese Spannen mittlerweile gestiegen oder gesunken seien. Die Wettbewerbskommission kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Lebensmittelhandel in den Jahren seit dem Beitritt Österreichs zur EU seine Spannen und damit seinen Anteil an den Verbraucherpreisen kräftig erhöht haben dürfte.

d. Zweitrundeneffekte auf Unternehmerseite

Janger spricht in seiner Studie noch einen weiteren unternehmensseitigen Beitrag für Inflationssteigerung an, die sogenannten „Zweitrundeneffekte auf Unternehmerseite“. 

Darunter ist zu verstehen, dass Unternehmen das medial diskutierte Szenario steigender Rohstoffpreise dazu benützen, um Margen und Gewinne zu optimieren, indem davon ausgegangen wird, dass Kunden aufgrund der entsprechenden Medieninformationen eher bereit seien, steigende Preise zu akzeptieren. Derartige Zweitrundeneffekte erwägt Janger vor allem auf Herstellerseite
, sie sind jedoch auch im Einzelhandel denkbar. 

3. Rechtliche Relevanz

a. Verstoß gegen das Kartellverbot

Nach § 1 Abs 1 KartellG sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmern, Beschlüsse von Unternehmervereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, verboten. 

Es zeigt sich daher, dass die oben 2.c. geschilderte, (zumindest) über öffentliche Medien mitgeteilte gleichzeitige „Neuausrichtung“ der Unternehmensphilosophie des REWE- und des Sparkonzerns, nämlich statt auf einen „Preiskampf“ ab 2006 vermehrt auf „Sortimentsoptimierung“ und dergleichen zu setzen, den dringenden Verdacht nahe legt, dass darin eine verbotene abgestimmte Verhaltensweise, welche eine Einschränkung des Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt, und somit ein verbotenes Kartell zu erblicken ist. 

Bei der Beurteilung dieses Sachverhaltes sind vor allem auch die besonders hohe Marktkonzentration in Österreich im Lebensmitteleinzelhandel – welche lieferantenseitig bereits 2007 Gegenstand einer Branchenuntersuchung war – sowie die von der Wettbewerbskommission festgestellte mangelhafte Kooperationsbereitschaft zu bedenken. 

b. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Aufgrund der von der Wettbewerbskommission festgestellten hohen Marktkonzentration im Lebensmittelhandel besteht hinsichtlich der Marktführer REWE, Spar und Hofer jedenfalls „Marktbeherrschung“ iSd § 4 KartellG, einschließlich der Beweislastumkehr gem. Abs 2 Z 3 leg cit. 

Nach § 5 Abs 1 KartellG ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verboten. Dazu zählt insbesondere die unmittelbare oder mittelbare Erzwingung unangemessener Einkaufs- oder Verkaufspreise. 

In der Lehre anerkannt ist, dass insbesondere auch der sogenannte „Ausbeutungsmissbrauch“ durch Einfordern unangemessen hoher Verkaufspreise nach § 5 KartellG verboten ist. Als unangemessen wird dabei ein Missverhältnis zwischen Kosten und Preis betrachtet, wozu auf die Feststellungen der Wettbewerbskommission zu sinkenden Erzeugeranteilen bei steigenden Marktspannen verwiesen wird. 

Aufgrund der oben dargestellten Fakten besteht der dringende Verdacht, dass offenbar in einem Klima weltweit drastisch steigender Rohstoffpreise noch über die daraus unmittelbar resultierenden Preissteigerungen hinaus im Lebensmittelhandel unter Ausnutzung der bestehenden Marktbeherrschung der marktführenden Konzerne versucht wurde, durch Margenoptimierung die Gewinne zu steigern, was zu überdurchschnittlich hohen Inflationsraten auf Nahrungsmittel und einem ebenfalls überdurchschnittlich hohen Preisniveau bei gleichzeitig sinkenden Erzeugeranteilen geführt hat.

Damit wäre jedoch der Tatbestand des § 5 Abs 1 KartellG erfüllt. 

Da seit der Veröffentlichung des Gutachtens der Wettbewerbskommission seitens der Bundeswettbewerbsbehörde soweit ersichtlich keine ausreichenden Schritte zur Aufklärung und Verfolgung dieser Tatbestände gesetzt wurden, bringen die Einschreiter nunmehr die dargestellten Fakten dem Bundeskartellanwalt zur Kenntnis. 

Der Bundeskartellanwalt hat im Rahmen der Kartellgerichtsbarkeit die öffentlichen Interessen zu wahren, wozu insbesondere das öffentliche Interesse an funktionierendem Wettbewerb und angemessenen Preisen in der Daseinsvorsorge zu zählen ist. 

Es wird daher der Bundeskartellanwalt dringend ersucht, durch amtswegige Einbringung geeigneter Anträge gem. §§ 26, 27 und 29 iVm 36 Abs 2 KartellG an das Kartellgericht, allenfalls nach Durchführung bzw. Beauftragung weiterer Ermittlungsschritte, für eine umfassende Aufklärung und allfällige Sanktionierung verbotener Verhaltensweisen Sorge zu tragen. 

Die Einschreiter ersuchen weiters um Verständigung über die eingeleiteten Maßnahmen. 

Univ. Prof. Dr. Alexander Van der Bellen

Dr. Peter Pilz
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